
 

 

TRAKTANDENLISTE DES GEMEINDERATES OPFIKON 
 

SITZUNG VOM Montag, 7. Juli 2025 
 
 
 
 E I N L A D U N G 
 _______________ 
 
 zur 23. Sitzung 
 
Zeit: 19:00 Uhr 
 
Ort: Singsaal Lättenwiesen 
 
 
TRAKTANDEN: 
 
1.   Mitteilungen 

2.   Protokoll der 22. Sitzung vom 2. Juni 2025 

3. 
  

Interpellation Yuri Fierz (SP) und Mitunterzeichnende "Anfrage zur Ab-
schöpfung der Grundstückgewinnsteuer durch den Kanton" - Begrün-
dung 

4. 
  

Interpellation Ceren Bingöl (SP) und Mitunterzeichnende "Integration in 
der Stadt Opfikon" - Beantwortung 

5. 
  

Jahres- und Sonderrechnungen 2024 der Stadt Opfikon 
Genehmigung 

6. 
  

Geschäftsbericht 2024 der Stadt Opfikon 
Genehmigung 

   
 
 
 
Opfikon, 26. Juni 2025 PRÄSIDENT 
 Dario Petrovic 
 
 ______________________________________________________________  

 

Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich. Sie sind eingeladen, der Ratssit-
zung beizuwohnen. 

 

Gäste, die aufgrund einer Beeinträchtigung besondere Unterstützung benöti-
gen, bitten wir um eine vorgängige Anmeldung. So können wir sicherstellen, 
dass alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden. Gerne steht Ihnen dafür 
das Ratssekretariat, gemeinderat@opfikon.ch, 044 829 82 24, zur Verfügung. 

 ______________________________________________________________  
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Geschäftskontrolle Gemeinderat, Offene Geschäfte Stand: 19. Juni 2025

Offene Geschäfte Amtsperiode 2022/2026 Nr. Eingang z.Zt. 
bei

Vor-
stoss

Termine Bemerkungen

Postulat David Sichau (Grüne) und Mitunterzeichnend
"Sitzungsgeld" 198/24 02.09.24 GR P SR 2.12.25

Beantwortung
pendent
(Umwandlung in Pos-
tulat, 2.12.24)

Postulat David Sichau (Grüne) und Mitunterzeichnende 
"Wegweisung für Veloverkehr" 199/24 02.09.24 GR P SR 2.12.25 Beantwortung

pendent
Parkplatzverordnung AIRPORT CITY 
Verabschiedung Stadtrat zur Genehmigung durch den Ge-
meinderat

205/24 26.11.24 PLAKO

Interpellation Ceren Bingöl (SP) und Mitunterzeichnende 
"Integration in der Stadt Opfikon" 212/25 04.03.25 GL I 7.04.25 / 

7.07.25
SR: 17. Juni (Beant-
wortung)

Geschäftsbericht 2024 214/25 26.03.25 GPK

Jahresrechnung 2024 215/25 26.03.25 RPK

Anfrage Lukas Müller (NIO@GLP) "Was ist der Vermietungs-
stand der Wohnungen im Eigentum der Stadt Opfikon?" 216/25 07.04.25 A 07.07.2025 SR: 3. Juni (Beant-

wortung)

Erweiterung und Sanierung Alterszentrum 
Genehmigung Projektierungskredit 217/25 22.05.25 RPK SR wünscht Be-

schluss Herbst 2025
Interpellation Yuri Fierz (SP) und Mitunterzeichnende "An-
frage zur Abschöpfung der Grundstückgewinnsteuer an den 
Kanton"

218/25 02.06.25 BGR A



MITTEILUNGEN GEMEINDERAT
SITZUNG VOM 7. Juli 2025

Eingegangene Post
- GPK-Antrag Geschäftsbericht 2024
- RPK-Antrag Jahresrechnung 2024
- Interpellation Yuri Fierz (SP) und Mitunterzeichnende "Anfrage zur Abschöpfung der 

Grundstückgewinnsteuer durch den Kanton"
- SRB Anfrage Lukas Müller (NIO@GLP) und Mitunterzeichnende "Was ist der Ver-

mietungsstand der Wohnungen im Eigentum der Stadt Opfikon?" – Beantwortung
- SRB Interpellation Ceren Bingöl (SP) und Mitunterzeichnende "Integration in der 

Stadt Opfikon" – Beantwortung
- SRB/GRA Erweiterung und Sanierung Alterszentrum Genehmigung Projektierungs-

kredit
- GL-Verfügung Präsidiale Zuweisung Erweiterung und Sanierung Alterszentrum Ge-

nehmigung Projektierungskredit
- SRB Neubau Stadtpark, Aufwertung Aussenraum und Gewässerrevitalisierung 

Genehmigung Bauabrechnung
- SRB Sitzungstermine Stadtrat 2026 Festsetzung
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PROTOKOLL DES STADTRATS OPFIKON

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

20. Mai 2025

2025-110

Anfrage Lukas Mûller (NIO@GLP) und Mitunterzeichnende "Was ist der Ver-
mietungsstand der Wohnungen im Eigentum der Stadt Opfikon?"
Beantwortung 6.1.6.3

Ausgangslage

Der Gemeinderat Lukas Mûller (NlO@GLP) und Mitunterzeichnende haben am
29. Mârz2025 die Anfrage "Was ist der Vermietungsstand der Wohnungen im
Eigentum der Stadt Opfikon?" eingereicht. Das Ratssekretariat des Gemeinde-
rats hat die Mitglieder des Stadt- und Gemeinderats am 10. April2025 ûber den
Eingang der Anfrage in Kenntnis gesetzt. Gemâss Art. 41 Abs. 2 Organisations-
erlass Gemeinderat Opfikon hat der Stadtrat die Anf;age innert zwei Monaten
nach der Einreichung schriftlich zu beantworten.

lm Grossraum Zûrich existiert eine medial viel diskutierte Wohnungsknappheit.
Die Leenivohnungsziffer betrug per Mitte 2024lediglich 0.56 Prozent. Diese Si-
tuation ist auch in Opfikon spûrbar, so sind beispielsweise auf einschlâgigen
lmmobilienportalen derzeit (Stand Màrz 2025) lediglich sechs Mietwohnungen
im Stadtteil Glattpark ausgeschrieben, was bei einer geschâtzten Gesamtwoh-
nungsanzahl von 2000 einem Leerstand von 0.3 Prozent entspricht und damit
unter dem Kantonsschnitt liegt. lm gesamten Stadtgebiet sind derzeit 35 be-
wohnbare Mietwohnungen ausgeschrieben. Fûr die Bevôlkerung ist es von
grossem lnteresse, dass leerstehende Mietwohnungen auch schnell in den Ver-
mietungsprozess gelangen und ausgeschrieben werden. Ebenso liegt es im fi-
nanziellen lnteresse der Stadt Opfikon, Liegenschaften môglichst im Vollvermie-
tungszustand zu halten, um so wertvolle Einnahmen zu generieren.

Erwâgungen, Beantwortung der Fragen

Wie viele vermietbare Liegenschaften (Anm.: Mietwohnungen- und
Hâuser fûr Privatpersonen gemeint) stehen derzeit im Eigentum der
Stadt Opfikon?

Zur Vermietung an Privatpersonen besitzt die Stadt Opfikon in elf Liegenschaf-
ten 40 Wohnungen und ein Einfamilienhaus.

2. Was ist der Vermietungsstand der Liegenschaften? Wie viele Liegen-
schaften sind per Ende Màrz 2025 unvermietet?

Per Ende Màrz 2025 stand eine Wohnung leer. Diese wurde absichtlich nicht
vermietet, da sie vorûbergehend als BauleitungsbUro fûr den Ausbau des Dorf-
Trâffs diente. Wâhrend der anstehenden Sanierung und Teilerweiterung der
Schulanlage Mettlen bleibt die Wohnung vorerst weiterhin intern in Nutzung.

1
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PROTOKOLL DES STADTRATS OPFIKON

srrzuNcvoM 20. Mai 2025

3. Wie hoch ist die prozentuale Quote der unvermieteten Liegenschaften
im Vergleich zum Gesamtbestand?

Die Leerstandsquote betrâgt 2.5 %.

4. Gibt es im lmmobilienbestand "nicht vermietbare bzw. renovationsbe-
dûrftige" Liegenschaften? ln welchem Zeitraum werden solche Ob-
jekte wieder in einen vermietungsfâhigen Zustand gebracht?

Nein, alle 40 Wohnungen sowie das Einfamilienhaus sind vermietbar. Durch den
laufenden Liegenschaftenunterhalt bleiben diese auch in einem vermietbaren
Zustand.

5. Welche Bemûhungen werden unternommen, um die leerstehenden
Liegenschaften zu vermieten? Wo werden diese inseriert bzw. ange-
boten? ln welchen Formen wird die Bevôlkerung ûber das Angebot in-
formiert?

Die Stadt Opfikon hat sehr wenige Mieterwechsel. lm Jahr 2024 waren es nur
zwei. Der Vermietungsprozess gestaltet sich unterschiedlich, weshalb es keine
allgemein gûltige Antwort gibt. Bei einigen Wohnungen wird der Abteilung Sozi-
ales ein Vorrecht gewâhrt, bei anderen existiert eine lnteressenten-Liste und
wiederum andere werden auf den bekannten lmmobilienplattformen ausge-
schrieben.

6. Wie hoch fielen im Jahr 2024 die durch die Liegenschaften generierten
Bruttom ieteinnahmen aus?

Die Bruttomieteinnahmen fûr das Jahr 2024 betrugen CHF 687'097.

7. Nach welchen Kriterien werden die Liegenschaften vermietet?

Auch bei dieser Frage gibt es keine allgemein gûltige Antwort. Fûr eine Vermie-
tung an die Abteilung Soziales bestehen andere Kriterien als bei einer Aus-
schreibung, bei welcher die in der Branche Ublichen Kriterien (2.8. Tragbarkeit,
Betreibungsregisterauszug, Anzahl Personen etc.) angewendet und anhand ei-
nes Anmeldeformu lars geprûft werden.

Auf Antrag des Vorstands Finanzen und Liegenschaften, gestûtzt auf Art. 41

Abs. 2 Organisationserlass Gemeinderat, fasst der Stadtrat folgenden

BESCHLUSS:

Die Anfrage "Was ist der Vermietungsstand der Wohnungen im Eigentum
der Stadt Opfikon?" von Gemeinderat Lukas MUller (NlO@GLP) und Mitun-
terzeichnenden wird gemâss den Enuâgungen beantwortet.

1

BESCHLUSS NR. 2025-110 Seite 2 von 3



=ovÈ
LL
\o
l-.o
sq

PROTOKOLL DES STADTRATS OPFIKON
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2. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 BUlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen

3. Mitteilung an:

- Lukas Mûller
- Gemeinderat
- Finanzen und Liegenschaften

NAMENS DES STADTRATS
Prâsid Stadtschreiber

q
Roman S id Gu

VERSANDT:
22. Mai 2025

b
g
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Yuri, Fierz
Sozialdemokratische Partei
Mitglied des Gemeinderates

Geschâftsleitung Gemei nderat
Oberhauserstrasse 25
8152 Glattbrugg

Opfikon, 02 Juni 2025

lnterpellation gemâss Art. 39 des Organisationserlass Gemeinderates

Anfrage zur Abschôpfung der Grundsttickgewinnsteuer durch den Kanton

Wenn jemand im Kanton Zurich ein Haus verkauft und dabei Gewinn macht, erhalten
die Gemeinden einen Anteil davon: die Grundstûckgewinnsteuer. Angesichts der seit
Jahren steigenden lmmobilienpreise hat sich auch das Steueraufkommen stark er-
hôht. Vor zehn Jahren nahmen alle Zûrcher Gemeinden zusammen eine halbe Milli-
arde Franken ein. 2023 waren es bereits 1.25 Milliarden Franken. Die Grundstûckge-
winnsteuern sollen die Gemeinden bei der Entwicklung und lnstandhaltung der lnfra-
struktur unterstûtzen, die vor allem aufgrund der baulichen Tâtigkeiten ausgebaut und
unterhalten werden mûssen.

Der Regierungsrat des Kantons ZUrich will nun die Grundstùckgewinnsteuern der Ge-
meinden anzapfen. Kûnftig sollen 25 Prozent der Einnahmen an den Kanton fliessen.

Wir bitten den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen

Wie stellt sich der Stadtrat zum Vorhaben des Regierungsrates, wonach kùnf-
tig 25 Prozent der GrundstUckgewinnsteuern an den Kanton abzufûhren
seien?
Wie viel CHF hat die Stadt Opfikon in den vergangenen zehn Jahren durch
Grundstûckgewinnsteuern eingenommen - bitte auflisten pro Jahr.
Wie hoch wâre die jâhrlich abzufUhrende Summe bei einem Anteil von 25 Pro-
zent ûber die letzten 10 Jahre - bitte auflisten pro Jahr.
Um wie viele Steuerprozente (fUr natûrliche Personen) mûsste Opfikon den
Steuerfuss erhôhen, um den Einnahmeausfall zu kompensieren?
Lâsst sich heute schon abschâtzen, welche Projekte die Gemeinde zurûckstel-
len mtrsste, um die Einnahmenausfâlle zu kompensieren, wenn dies nicht mit
Steuerfusserhôhu ngen gemacht wird

Fûr die Beantwortung der Fragen danken wir bestens

a

a

a

a

a

1

Yuri Fierz



Mitunterzeichnende:

Name

Thomas Wepf

Allan Boss

Jeremi Graf

Haci Sari

Partei Unterschrift

SP

SP

SP

SP

2
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PROTOKOLL DES STADTRATS OPFIKON

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

17. Juni 2025

2025-137

lnterpellation Ceren Bingôl (SP) und Mitunterzeichnende "lntegration in der
Stadt Opfikon"
Beantwortung 3.3.0

Ausgangslage

Die Gemeinderâtin Ceren Bingôl (SP) hat am 3. Mârz2025 die lnterpellation
"lntegration in der Stadt Opfikon" eingereicht. An der Sitzung des Gemeinderats
vom 7. April2025 hat Yuri Fierz (SP) stellvertretend fûr Ceren Bingôl die lnter-
pellation im Rat begrUndet. Gemâss Art. 39 Abs.4 Organisationserlass Ge-
meinderat hat der Stadtrat die lnterpellation innert drei Monaten nach BegrUn-
dung im Gemeinderat schriftlich zu beantworten.

Allgemeines zur lntegrationsarbeit in Opfikon

Die Stadt Opfikon ist integrationspolitisch besonders gefordert. Ein starkes Be-

vôlkerungswachstum in den vergangenen Jahren, ein schweiz- und kantonsweit
ûberdurchschnittlich hoher Auslânderanteil, eine ebenso ûberdurchschnittliche
Sozialhilfequote, eine grosse soziale uhd raumplanerische Heterogenitât sowie
die exponierte geographische Lage zwischen dem Flughafen und der Stadt Zû-
rich sind Stichworte dazu. Der Stadtrat geht diese anspruchsvolle Ausgangs-
lage schon seit langem proaktiv an und hat in den vergangenen Jahren ver-
schiedenste lntegrationsmassnahmen ins Leben gerufen. Diese Massnahmen
sind mittlenrueile gut etabliert. Sie werden stetig weiterentwickelt und den aktu-
ellen Bedûrfnissen angepasst. Seit dem Jahr 2009 verfUgt die Stadt Opfikon
iiber die Stelle einer lntegrationsbeauftragten bzw. eines Integrationsbeauftrag-
ten. Diese Stelle ist in der Abteilung Gesellschaft angesiedelt und fUr die Um-

setzung der Massnahmen und die Koordination der lntegrationsarbeit zustân-
dig.

Die Stadt Opfikon hat mit der Fachstelle fUr lntegration Kanton Zùrich seit 2014

Leistungsvereinbarungen im Rahmen des Kantonalen lntegrationsprogramms
(KlP) abgeschlossen. lm Januar 2024 startete die laufende vierjâhrige Periode

der Kantonalen Integrationsprogramme (KlP 3).

lntegrationsarbeit wird in Opfikon nicht als statische, sondern als dynamische

Aufgabe verstanden. Dies bedeutet, dass die Integrationsarbeit sich nach den

vorliegenden Bedûrfnissen und Anforderungen richtet und sich an den jeweils

aktuellen Entwicklungen orientiert. Die lntegrationsarbeit muss im Rahmen der

politischen, finanziellen und personellen Rahmenbedingungen flexibel auf Ver-

ânderungen reagieren kônnen.

waw Seite 1 von 9
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lntegrationsverstândnis

lm KIP 3 der Fachstelle lntegration wird von folgendem Verstândnis von lntegra-
tion ausgegangen, welches auch fUr Opfikon ûbernommen werden kann:

- lntegration meint die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrati-
ons- oder Fluchtgeschichte an der Gese//schaft. lntegration solles Migrantin-
nen, Migranten und Gefltichteten ermôglichen, gleichermassen am offentli-
qhen Leben teilzunehmen und ein ebenso se/bsfbestimmtes und selbststân-
drges Leben zu ftihren wie Menschen ohne Migrations- oder Fluchtge-
schichte.

Integration ist ein fortwâhrender, gesamtgesellschaftlicher Prozess, ftir den
alle Verantwortung tragen. Die aus dem Ausland zugewanderten bzw. in die
Schweiz geflûchteten Menschen sollen sich mit den hiesigen Verhiàltnissen
auseinandersetzen und im Rahmen ihrer Moglichkeiten versuchen, ein
selbstverantwortliches Leben zu fûhren. Die ansâssige Bevôlkerung soll den
Neuankommenden mit Offenheit begegnen und sie a/s gleichwertige Gese//-
schaftsmitglieder anerkennen. Die hiesigen Behôrden und lnstitutionen sollen
ihnen gteich guten Zugang zu ihrèn Dienstleistungen ermoglichen und dlese
ftjr sie in der gleichen Qualitât erbringen wie fûr die ansâssige Bevôlkerung.
Dies beinhaltet, je nach Kontext, auch den Abbau von Verstândigungshûrden
und/oder die Schaffung von Angeboten, die den speziellen Bedtirtnissen von
Menschen mit Migrations- oder Ftuchtgeschichte Rechnung tragen.

- Ziel des lntegrationsprozesses isf es, eine Gese//schaft zu schaffen, die allen
Menschen, unabhângig von ihrer Herkunft, gleiche Entwicklungs- und Teilha-
bechancen erôffnet und sie in allen Lebensbereichen vor Ungleichbehand-
lung und Diskriminierung schiitzt.

Unter dem Begriff lntegrationsfôrderung werden dementsprechend sâmtliche
Aktivitâten zusammengefasst, die dazu beitragen, Migrantinnen und Migranten
sowie Geflûchteten, aber auch der ansâssigen Bevôlkerung und den hiesigen
Behôrden und Institutionen die Teilnahme am beschriebenen Prozess zu er-
leichtern bzw. ihre Bereitschaft fôrdern, sich auf diesen Prozess einzulassen.

I nteg rationskonzept Opfi kon

lm Herbst 2023 wurde das Integrationskonzept Opfikon zum letzten Mal ûber-
arbeitet und am 5. Dezember 2023 vom Stadtrat verabschiedet.

Steuerg ru ppe I ntegrationsfôrderu ng

Eine ressortUbergreifende Steuergruppe, die zuhanden des Stadtrats den
Handlungsbedarf im Bereich lntegrationsfôrderung aufzeigt, wurde als Themen-
hgterin eingesetzt. Sie behâlt die Entwicklungen in diesem Bereich im Auge und

reagiert fruhzeitig auf gesellschaftliche Entwicklungen oder Verânderungen der
gesetzlichen Grundlagen. Die Steuergruppe klârt die Kompetenzen und Verant-
wortlichkeiten der einzelnen Akteure und teilt diese wo nôtig neu zu.

wÈw BESCHLUSS NR.2025-137 Seite 2 von 9
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Mitglieder der Steuergruppe lntegrationsfôrderung sind die Ressortvorstehen-
den und weitere Verantwortliche aus den Ressorts Gesellschaft, Soziales und
Schule.

Erwâgu ngen, Beantwortu ng der Fragen

1. Wie viele Migranten / Auslânder leben aktuell in der Stadt Opfikon?

Per 31 . Màrz 2025 leben in Opfikon 21'987 Einwohnerinnen und Einwohner
Davon haben 10'295 Personen eine auslândische Staatsangehôrigkeit.

2. Wie hoch ist ihr prozentualer Anteil an der Gesamtbevôlkerung?

Dies entspricht einem Anteil von 46.82 o/o.

3. Welche Massnahmen und Strategien verfolgt die Stadt Opfikon zur ln-
tegration von Migranten / Auslândern?

Bereits im Jahr 2009 hat der Stadtrat eine Fachstelle lntegration geschaffen.
Diese wird betreut durch die lntegrationsbeauftragte und dient als Fach- und
Anlaufstelle fUr alle Fragen rund um die Thematik lntegrationsfôrderung. Die Ar-
beit der Fachstelle wird politisch und fachlich durch die Steuergruppe lntegrati-
onsiôrderung begleitet. lm lntegrationskonzept Opfikon, das regelmâssig ûber-
arbeitet, aktualisiert und dem Stadtrat vorgelegt wird, werden jeweils die aktuel-
len Schwerpunkte und die geplanten Massnahmen dargestellt.

4. Welche Programme und Angebote bestehen zur Fôrderung der sozia-
len und beruflichen lntegration?

Seit mehr als zehn Jahren wird mit der Fachstelle lntegration des Kantons ein
jeweils vierjâhriges lntegrationsprogramm vereinbart. Die beteiligten Gemein-
den haben sich dabei an den vom Kanton vorgegebenen Schwerpunkten zu
orientieren und ihre spezifischen Massnahmen entsprechend umzusetzen. lm
Gegeirzug beteiligt sich der Kanton an den Kosten der kommunalen lntegrati-
onsarbeit.

Die aktuellen lntegrationsmassnahmen der Stadt Opfikon lassen sich in fol-
gende Themenbereiche einteilen:

I nfo rm ati o n, Be ratu n g u n d Ab kt ëi ru n g de s I nteg rati o n sb ed a rfs
Erstgesprâche mit Personen, die direkt aus dem Ausland zuziehen
Beratung durch die lntegrationsbeauftragte

Sprache

- Niederschwellige Deutschkurse mit Kinderbetreuung in Opfikon
Konversationskurse in Opfikon

ffi@=w BESCHLUSS NR.2025-137 Seite 3 von 9
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Fri.ihe Kindheit
Betrieb von verschiedenen Krabbelgruppen

- Sprachstanderhebung bei allen 2 %1àhrigen Kindern
Elterninformationsanlass "Spielen ist Lernen"
Betrieb von 12-14 Spielgruppen mit Deutschfôrderung
Elternbildung der Spielgruppenkinder

- Anlaufstelle Frûhe Kindheit (Erziehungsberatung, Familienbegleitung)

Zu sam m e n lebe n u nd P a rtizi p ation
N iederschwelliger Treffpu nkt Café i nternational
Femmes-Tische

Berufsintegration
Beratung, Vermittlung, Teilfinanzierung Berufsvorbereitungsjahre Profil ln-
tegration

- Teilfinanzierung Vorbereitungskurse Deutsch & Praxis

5. Gibt es spezifische Unterstûtzungsangebote fûr besonders gefâhrdete
Gruppen wie Alleinerziehende oder âltere Migranten?

Migrationsbereich
Familien mit Kindern im Vorschulalter werden zu einem lnformations- und
Beratu ngsgesprâch eingelade n. Ziel: Sp ielg ru ppenan gebot n utzen, Deutsch
lernen

- Junge Enrvachsene werden zu einem lnformations- und Beratungsgesprâch
ei ngelade n. Ziel: gelingende Berufsi nteg ration, Deutsch lernen
Frûhere spezifische Massnahmen fUr âltere Menschen aus dem Migrations-
bereich stiessen nicht auf die erwartete Resonanz und wurden wieder einge-
stellt.

Asylbereich
Bund und Kantone wollen vorlâufig aufgenommene Personen und Flûchtlinge
rascher in die Arbeitswelt und besser in die Gesellschaft integrieren. Aus die-
sem Grund haben sie sich auf eine gemeinsame Integrationsagenda Schweiz
(lAS) geeinigt, die eine lntensivierung der lntegrationsfôrderung vorsieht. Die
Bundesbeitrâge sind gekoppelt an die Vorgaben des Bundes, konkrete Wir-
kungsziele zu erreichen und einen fûr alle Akteurinnen und Akteure verbind-
lichen lntegrationsprozess zu etablieren.

- Zur Umsetzung der lntegrationsagenda im Kanton Zûrich (IAZH) hat die kan-
tonale Fachstelle lntegration gemeinsam mit den relevanten kantonalen Am-
tern und den Gemeinden ein Konzept erarbeitet. Fûr die Umsetzung arbeiten
die Gemeinden und die relevanten kantonalen Stellen sowie die Fachstelle
lntegration eng zusammen. Fûr eine erfolgreiche lntegration von geflûchteten
Menschen sind neben den staatlichen Stellen auch zivilgesellschaftliche Ak-
teurinnen und Akteure sowie private Organisationen unverzichtbar. Diese
stârken mit ihren bewâhrten lntegrationsangeboten das gesellschaftliche Mit-

einander und tragen damit wesentlich zur gelingenden lntegration bei. Mit der

WW BESCHLUSS NR.2025.137 Seite 4 von 9
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lAz{wird so u. a. das freiwillige Engagement gefôrdert und besser mit den
staatlichen Angeboten vernetzt.

- ln der Stadt Opfikon werden die Personen aus dem Asyl- und Flûchtlingsbe-
reich durch die Asylorganisation Zurich (AOZ) betreut. Die kantonale Fach-
stelle lntegration hat ein breites Angebot unterschiedlicher Massnahmen zur
f ntegrationsfôrderung der geflûchteten Personen im Kanton Zurich akkredi-
tiert und alle diese Angebote im kantonalen Angebotskatalog IAZH erfasst.
Damit gibt diese Datenbank einen tJberblick ûber die akkreditierten Angebote
und bietet gleichzeitig die Môglichkeit, direkt mit der jeweiligen lnstitution Kon-
takt aufzunehmen. Die AOZ kann die Angebote potenzial- und bedarfsorien-
tiert auswâhlen und im Rahmen des Kostendachs fiir die Unterstûtzung des
Erstintegrationsprozesses nutzen. Weiter vermittelt die AOZ auch Personen
in die stadteigenen lntegrationsplâtze, z. B. im Hallen- und Freibad oder im
Alterszentrum Gibeleich oder - wenn nôtig - in Angebote ausserhalb der fi-
nanzierten Angebote

6. Wie begleitet die Stadt Opfikon Migranten / Auslânder im lntegrations-
prozess?

Seit 2009 besteht die Fach- und Anlaufstelle lntegration, die von der lntegrati-
onsbeauftragten gefUhrt wird. Die lntegrationsbeauftragte ist per E-Mail und Te-
lefon wâhrend der ûblichen Bûrozeiten erreichbar.

7. Gibt es Anlaufstellen oder Beratungsangebote, die gezielt auf ihre Be-
dûrfnisse eingehen?

Siehe Antwort auf Frage 6

8. Werden Sprachkurse oder andere Qualifizierungsangebote durch die
Stadt gefôrdert oder u nterstiitzt?

lm Zentrum 130 werden pro Trimester Deutsch- und Konversationskurse in
den verschiedenen Sprachniveaus A1, A2, B1, 82 angeboten und durchge-
fuhrt. Um der Zielgruppe Eltern die Teilnahme zu erleichtern, wird tagsûber
vor Ort eine kostenlose Kinderhûte angeboten.

- Junge Erwachsene werden in spezifische Sprach- und Brûckenangebote vêr-
mittelt mit dem Ziel, nebst dem Erlernen der deutschen Sprache auch die
lntegration in die Berufswelt zu meistern.
Die Anlaufstelle Frûhe Kindheit kûmmert sich bei Bedarf um die Vermittlung
niederschwelliger Familienbeg leitung.
Die FrUhfôrderbegleitung "Zefpelin - Familien startklar" fûr psychosozial be-

lastete Familien ist in Opfikon seit vielen Jahren im Einsatz. Seit 2022 wird
diese Massnahme vom Kanton getragen. ln Opfikon wird zusâtzlich ein El-

tern-Kind Treffen der betroffenen Familien organisiert, welches vor allem der
Vernetzung und dem Austausch der Eltern dient.
lm Rahmen der Sozialhilfe werden die Kosten von beruflichen Fort- und Wei-
terbildungsmassnahmen im individuellen UnterstUtzungsbudget berttcksich-
tigt, wenn diese zur Erhaltung bzw. zur Fôrderung der beruflichen Qualifika-
tion oder der sozialen Kompetenzen beitragen.
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9. Wie wird der Erfolg der lntegrationsstrategie evaluiert?

Die Steuergru.ppe lntegrationsfôrderung ist zusammen mit der Integrationsbe-
auftragten dafûr verantwortlich, dass die einzelnen Massnahmen regelmâssig
ûberprûft und evaluiert werden. Die lntegrationsbeauftragte ist zudem im regel-
mâssigen Austausch mit der kantonalen Fachstelle lntegration und der Fach-
gruppe lntegration der Glow-Gemeinden.

10. Gibt es messbare lndikatoren oder Statistiken zur Wirksamkeit der ln-
teg rationsmassnah men ?

Die Fachwelt ist sich einig, dass lntegration an sich nicht messbar ist. Die per-
sônlichen Lebensumstânde und die verschiedenen Biografien der Betroffenen
sind zu verschieden, als dass sich allgemeingûltige, personenunabhângige ln-
dikatoren heranziehen liessen. Positive Rûckmeldungen verschiedener Stake-
holder, die sehr gut mit den spezifischen Herausforderungen in Opfikon vertraut
sind, lassen den Schluss zu, dass die lntegrationsarbeit langfristig gute Frûchte
trâgt. lm Umfeld der Familienarbeit sind sehr viele Frauen tâtig, die persônlich
einen guten, erfolgreichen lntegrationsprozess durchlebt haben und heute als
Multiplikatorinnen einen wertvollen Dienst leisten.

Auch der allgemein herrschende soziale Friede in Opfikon ist ein starkes lndiz
fûr eine erfolgreiche und nachhaltige lntegrationspolitik.

11. Welche Herausforderungen sieht der Stadtrat in der aktuellen lntegra-
tionsarbeit?

Die Herausforderungen in der Integrationspolitik von Opfikon haben sich wâh-
rend der letzten Jahre kaum verândert. Nach wie vor ist der Anteil der auslândi-
schen Wohnbevôlkerung mit ûber 45% sehr hoch. ln Opfikon leben Menschen
aus mehr als 120 verschiedenen Nationen. Uberâurchschnittlich viele Men-
schen ziehen zu, aber auch wieder weg. Diese Fluktuation erschwert einen er-
folgreichen Integrationsprozess zusâtzlich. Der Wohnraum ist auch in Opfikon
knapp, kostengûnstige Wohnungen sind kaum mehr zu finden. Verschârft wird
die Situation dâdurcË, dasr vermehrt Mehrfamilienhâuser aus den 1960er- und
1 970er-Jahren saniert und vorgângig leergekÛndigt werden.

Eine grosse Herausforderung war 2022 beim Ausbruch des Ukraine-Krieges die
Unterbringung und Betreuung der ankommenden Frauen und Kinder aus dem
Kriegsgebiet.

12. Wie viele Familien mit Kindern sind von lntegrationsmassnahmen be-
troffen

Diese Frage lâsst sich nicht eindeutig beantworten. Seit vielen Jahren werden

alle Eltern bei der Sprachstanderhebung ihrer 2 %-jâhrigen Kinder kontaktiert.
Seit zwei Jahren wird der Sprachstand der Kinder in Zusammenarbeit mit der
Universitât Basel elektronisch und in verschiedenen Sprachen erhoben. Pro
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Jahrgang besuchen zirka 80-120 Kinder aus ebenso vielen Familien eine Spiel-
g ruppe mit Deutschfôrderung.

13. Gibt es unbegleitete Jugendliche in der Stadt Opfikon, die besondere
U nterstiitzu ng benôtigen?

Derzeit gibt es einen unbegleiteten Minderjâhrigen mit Schutzstatus S, der bei
Verwandten lebt und sich im Berufswahljahr befindet.

1.4. Welche spezifischen Programme oder Massnahmen gibt es fùr diese
Zielgruppe?

Besondere Unterstûtzung ist nicht notwendig

15. ln welcher Form und wie regelmâssig folgt die Sozialbehôrde den be-
troffenen Familien nach?

Gemâss Arl.42 Gemeindeordnung der Stadt Opfikon (GO) besorgt die Sozial-
behôrde als eigenstândige Kommission mit selbstândiger Verwaltungsbefugnis
die Aufgaben gemâss der ûbergeordneten Gesetzgebung im Sozialbereich.

Unter anderem legt sie die strategische Ausrichtung der mit der Durchfûhrung
betrauten Sozialabteilung fest, erlâsst Richtlinien Uber die Gewâhrung der per-

sônlichen und wirtschaftlichen Hilfe im Rahmen der Bestimmungen des Sozial-
hilfegesetzes und dessen Verordnung sowie eine Kompetenzordnung, sie er-
lâsst Durchfûhrungsbestimmungen ûber die Gewâhrung von Gemeindezu-
schûssen zu den Zusatzleistungen zur AHV/IV, sie entscheidet Uber die in der
Kompetenzordnung definierten Sonderfâlle (2. B. Unterstûtzung an selbstândig
Enruerbende), sie entscheidet ûber die Neubeurteilungen von Verfûgungen der
Abteilung Soziales im Sozialhilfebereich, sie beaufsichtigt und unterstûtzt die
Sozialabteilung bei der Gewâhrleistung der persônlichen Hilfe und bei der
Durchfûhrung der wirtschaftlichen Hilfe, nimmt regelmâssig die Berichterstat-
tung der Sozialabteilung entgegen und sie erstattet dem Gemeinderat jâhrlich

Bericht ûber ihre Tâtigkeit.

lm Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verlangt die Sozialbehôrde von sozial-
hilfebeziehenden Personen, dass diese im Rahmen ihrer Gegenleistungs- und

Mitwirkungspflicht alles Môgliche und Notwendige unternehmen, um wieder ihre
wirtschaftliche Selbstândigkeit zu erlangen. Dieser Anspruch wird mittels ver-
bindlicher Auflagen durchgesetzt. Die Kompetenz fûr die Ausrichtung von Leis-
tungen sowie detaillierte Regelungen werden in den internen Richtlinien und

Handlungsanweisungen sowie der Kompetenzordnung der Sozialbehôrde und

der Abteilung Soziales geregelt. Diese gelten in angepasster Form auch fÛr Hil-

feleistungen an Asylsuchende, vorlâufig Aufgenommene und SchutzbedUrftige
ohne Aufenthaltsbewilligung gemâss S 5 lit. a-b des Sozialhilfegesetzes, die
nach besonderen Ansâtzen erfolgen.

w.ow BESCHLUSS NR.2O25-137 Seite 7 von 9



=ov
E-

LL
\o
l--a
sq

PROTOKOLL DES STADTRATS OPFIKON

srrzuNcvoM 17. Juni 2025

Die Fallftihrung bzw. Begleitung von vorlâufig aufgenommenen Personen und
Flûchtlingen ist im Kanton Zûrich Aufgabe der fallfûhrenden Stellen der kanto-
nalen Asyl- und FlUchtlingsstrukturen sowie der Gemeinden. Die lntegrations-
fôrderung ist Teil dieser Aufgabe. Eine vertiefte Abklârung der Kompetenzen
und Erfahrungen der vorlâufig aufgenommenen Personen und Flûchtlinge und
eine darauf basierende lntegrationsplanung sind Voraussetzungen fûr die Zu-
weisung in geeignete Fôrdermassnahmen. Aus diesem Grund ist die integrati-
onsorientierte FallfUhrung zentral und als verbindlicher Teil der Umsetzung der
IAZH Schweiz formell verankert.

16. Wie wird dieses Monitoring dokumentiert und kontrolliert?

ln der Stadt Opfikon ist die AOZals fallfûhrende Stelle mit der Umsetzung der
IAZH betraut und.fUr die Ausrichtung der wirtschaftlichen Unterstûtzung zustân-
dig. Nach der systematischen Ûbergabe der integrationsrelevanten lnformatio-
nen durch die zuweisenden kantonalen Einrichtungen ist die AOZ wâhrend der
sogenannten zweiten Phase der Unterbringung fûr die integrationsorientierte
Fallfûhrung und den zielgerichteten lntegrationsverlauf der vorlâufig aufgenom-
menen Personen und Flûchtlinge zustândig. Dies umfasst insbesondere die Si-
cherstellung der lntegrationsplanung nach Massgabe der IAZH sowie der kan-
tonalen Vorgaben, die Zuweisung in geeignete Sprachfôrderungs- und lntegra-
tionsangebote, nach Bedarf die Durchfûhrung von vertieften Abklârungsmass-
nahmen, die chancengleiche Fôrderung der Integration von vorlâufig aufgenom-
menen Personen und Flûchtlingen sowie die chancengleiche Fôrderung der ln-
tegration von Frauen und Mânnern.

17. Gibt es eine Zusammenarbeit mit anderen lnstitutionen oder Organi-
sationen, um eine nachhaltige UnterstÛtzung sicherzustellen?

Zu Beginn des Prozesses steht neben Erstinformation, Beratung und Begleitung
die Sprachforderung im Zentrum. Vor der Zuweisung der vorlâufig aufgenom-
menen Personen und FlUchtlinge in geeignete Massnahmen wird eine Potenzi-
alabklârung durchgefÙhrt, die vor allem die individuellen Erfahrungen und Kom-
petenzen fûr eine Ausbildung bzw. fûr die Integration in den Arbeitsmarkt eruiert.
Fûr Personen, bei denen zum aktuellen Zeitpunkt weder der eine noch der an-
dere Weg angezeigt ist, steht die soziale lntegration im Vordergrund.

Auf Antrag des Vorstands Gesellschaft, gestûtzt auf Art. 39 Abs. 4 Organisati-
onserlass Gemeinderat, fasst der Stadtrat folgenden

BESCHLUSS

1. Die lnterpellation von Ceren Bingôl (SP) wird gemâss den Erwâgungen be-

antwortet.
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2. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 BÙlach, inned
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

3. Mitteilung an

- Ceren Bingôl
- Gemeinderat
- Abteilung Soziales
- Abteilung Gesellschaft

NAMENS DES STADTRATS
Prâsident: Stadtschreiber:

I'l''/ M
R6man Schmid ung

VERSANDT:
19. Juni 2025
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RECHNUNGSPRUFUNGSKOMMISSION OPFI KON

Genehmigung der Jahresrechnu ng 2024

Vorwort

Die Jahresrechnung 2Q24 und die zur Prûfung notwendigen Unterlagen standen der Rech-
nungsprûfungskommission (RPK) innerhalb der gesetzlichen Frist zur Verfûgung.

Die RPK hat die Rechnung 2024 an diversen Sitzungen anhand eines USB-Sticks, welcher
die gesamte Finanzbuchhaltung inklusive Belege enthalten hat, geprûft. Der Stadtrat beant-
wortete 147 Fragen der RPK zur Jahresrechnung und zur Belegkontrolle schriftlich. Anschlies-
send wurden diese Antworten mit den Mitgliedern des Stadtrates in Einzelgesprâchen erôrtert.
Die RPK dankt den Verwaltungsabteilungen sowie allen Ressortvorstânden fûr die speditive
und sachliche Beantwortung der Fragen.

Ein Dank geht an den Finanzvorstand Mathias Zika und insbesondere an die Abteilung Finan-
zen und Liegenschaften unter der Leitung von Thomas Mettler. Die prâzise Auskunftsbereit-
schaft sowie die kompetente UnterstUtzung der RPK bei der Rechnungsprûfung war ausser-
ordentlich hilfreich und wurde sehr geschâtzt.

Bericht

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsûberschuss von CHF 24.5 Mio. ab. Das vom
Gemeinderat genehmigte Budget sah einen Aufwandûberschuss von CHF 3.0 Mio. vor. lns-
gesamt resultiert ein Cashflow von CHF 35.4 Mio.

lm Berichtsjahr wird im Vergleich zum Budget ein Mehrertrag bei den Steuern des Rechnungs-
jahres ausgewiesen. Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen
werden um rund CHF 42.2 Mio. Ubertroffen. Ausgelôst wurde dieser massiv hôhere Steuerer-
trag durch eine kleine Anzahl Unternehmungen, die aufgrund ihrer positiven Geschâftsgânge
Anpassungen ihrer Steuerrechnungen forderten. Weitere Mehrertrâge resultieren bei den
Grundstûckgewinnsteuern (CHF 1.2 Mio.), den Quellensteuern (CHF 4.3 Mio.) sowie den
Steuerausscheidungen (CHF 3.4 Mio.). Hingegen weisen die Steuern aus frùheren Jahren ei-
nen Minderertrag von CHF 5.4 Mio. aus.

Aufgrund der markant hôheren Steuerertrâge entstehen massgebliche Abweichungen beim
Finanzausgleich. Auf der Basis der Steuerertrâge und der Einwohnerzahl per Ende2O24 sowie
einem durch das Gemeindeamt des Kantons Zûrich geschàtzten Kantonsmittel resultiert eine
provisorisch berechnete und im Jahr 2026 fâllige Ablieferung von CHF 44.3 Mio. (Budget
2024: CHF 10.9 Mio.). Fùr diese Zahlung ist periodengerecht eine Rùckstellung gebildet wor-
den.

Gemâss Gemeindegesetz werden Grundstûcke, Grundeigentumsanteile und Gebâude des Fi-
nanzvermôgens in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Nach Abschluss
der systematischen Neubewertung erhôht sich der Bilanzwert per 1. Januar 2024 netto um
CHF 15.0 Mio. Hierbei handelt es sich um einen buchhalterischen Vorgang, welcher keine
Auswirkungen auf die Liquiditàt, jedoch auf das Nettovermôgen hat und dementsprechend in
das Jahresergebnis einfliesst.

Netto betrachtet schliessen die Abteilungen Schule (CHF 1.0 Mio.), Gesellschaft (Pflegefinan-
zierungen CHF 0.5 Mio. und Alterszentrum CHF 0.6 Mio.) sowie Soziales (CHF 0.4 Mio.) mit
einer Budgetûberschreitung ab.
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Das Nettoinvestitionsvolumen im Verwaltungsvermôgen betrâgt CHF 22.9 Mio. ln der Bilanz
wird per Ende des Rechnungsjahres ein Nettovermôgen von CHF 5.3 Mio. ausgewiesen. Der
Stand der Darlehensschulden betrâgt per 3'1. Dezember 2024 CHF 60.0 Mio. Der Ertragsûber-
schuss der Erfolgsrechnung von CHF 24.5 Mio. wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses
betrâgt neu CHF 257.1 Mio.

Selbsttragende lnstitutionen (Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung)

Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Verlust von CHF 0.764 Mio. besser ab als bud-
getiert (Budget: Verlust von CHF 0.947 Mio.).
Bei der Abfallbeseitigung schliesst die Jahresrechnung mit einem Gewinn von CHF 0.193 Mio.
ab. lm Budget war ein Verlust von CHF 0.067 Mio. vorgesehen.
Dementsprechend nahm bei der Abwasserbeseitigung das Eigenkapital ab, wâhrend bei der
Abfallbeseitigung ein Zuwachs zu verzeichnen ist.

Rechnungsprûfu ng / Stel lungnahme

Die Jahresrechnung und Belege wurden durch viele Stichproben kontrolliert und grossmehr-
heitlich als in Ordnung befunden. Bei der Kontrolle von 37 Belegen im Bereich der Schule
wurden 15 fehlerhafte Kontierungen festgestellt. lnsbesondere die Kostentransparenz imZu-
sammenhang mit den Abrechnungen der Lehrpersonen ûber das Konto 'Lehrmittel'wurde er-
neut hinterfragt. Betreffend Verbesserung der Kontierungen weist die RPK erneut auf die Ver-
buchungsrichtlinien 'Aufgabenbereich 2 Bildung'des Gemeindeamtes des Kantons Zûrich und
den darin enthaltenen Musterbeispielen hin und fordert eine dementsprechende konsequente
Umsetzung. Weiter sieht die RPK beim Materialeinkauf ein grosses Sparpotenzial, Monats-
rechnungen wurden teilweise eingefûhrt, aber das Potenzial noch nicht ausgeschôpft. Die RPK
wûrdigt die Bemûhungen der Schulpflege, die bestehenden Finanzkompetenzen zu ûberden-
ken und allenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Vergleich : Erfolgsrechnung
(Betrâge in CHF 1'000)

Rechnung
2024

Budget
2024

Rechnung
2023

Rechnung
2022

Ertrag

Aufwand

279',757

-255'240
202'425

-205'471

184'063
-192'51 1

211',435

-206'353

Ertragsiiberschuss 24',517 -3'046 -8'448 5'082

Stand EK Spezialf inanzierungen
per 31 .12.2024 in CHF 1'000

Bilanz
2024

Bilanz
2023

Bilanz
2022

Abwasserbeseitiqunq 2900.20 8'710 g',474 10'159

Abfallbeseitiqung 2900.30 3'.755 3'562 3'606
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Gebundene Ausgaben (S.270 +2711

Stadtrat:
lm Rechnungsjahr hat der Stadtrat Kredite in der Hôhe von CHF 5'956'188.00
als gebundene Ausgaben beschlossen (Vorjahr CHF 1'033'145.00).

Schulpflege:
Die Schulpflege hat keine Kredite als gebunden beschlossen

Kreditsummen i n ei gener Kompeten z (5, 272 + 27 3l

Stadtrat:
Die Kreditsummen in eigener Kompetenz mit einer Limite von CHF 500'000 wurden vom Stadt-
rat im Rechnungsjahr mit CHF 360'000.00 beansprucht (Vorjahr CHF 139'964.05). Dies betraf:
Anteil Projektierungskosten fûr SBB Zugang Bahnhof Balsberg, juristische Unterstûtzung be-
treffend die Rûckerstattung der Versorgertaxen und einen Projektierungskredit fûr eine Tempo
30-Zone Lâttenwiesen-Oberhausen.

Schulpflege:
Die Schulpflege schôpfte ihre Kredite in eigener Kompetenz mit einer Limite von CHF 500'000
mit CHF 217'700.00 (Vorjahr CHF 116'500.00) aus.

Externe Revisionsstelle

lm Weiteren wird auf die ausfûhrliche technische Revision durch die Venrualtungsrevisionen
AG verwiesen, welche dem stâdtischen Rechnungswesen eine einwandfreie Buchfuhrung at-
testiert. Die RPK hat von diesem Bericht in zustimmendem Sinne Kenntnis genommen. Der
gesamte Revisionsumfang umfasste 1 16 Prûfschritte, welche zu keinen Bemerkungen fûhrten.

Die RPK stellt fest:

1. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsûberschuss von CHF 24'517'076.98 ab
(s.4).

2. Die getâtigten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermôgen fûr geplante und bewilligte Vor-
haben liegen mit CHF 22'985'082.05 um CHF 2'398'917.95 unter der budgetierten Summe
von CHF 25'384'000.00 (S. 4).

3. lm Finanzvermôgen wurden Nettoinvestitionen in der Hôhe von CHF 890'669.40 getâtigt
(s.4).

4. Der ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad betrâgt frir das Rechnungsjahr 154"/" gegen-
uber 7o/" im Vorjahr (S. 265).

5. Die in weiten Teilen ausfûhrlichen und befriedigenden Kommentare auf den Seiten 7 - 36
und 189 - 195 sowie 210 erleichterten die Prûfungsarbeit der RPK enorm und verringern
die Anzahl Fragen der Mitglieder.

6. Grosse lnvestitionen wurden getâtigt und weitere stehen an. Um eine Erhôhung des Steu-
erfusses so lange wie môglich abzuwenden, benôtigt es auch weiterhin eine ausgeglichene
Erfolgsrechnung. Potenzial zur Aufwandsminderung hàtte aus Sicht der RPK die heutige
grosszùgige Beteiligung der Stadt an den Betreuungskosten, was eine Anpassung der
Richtlinien durch den Gemeinderat nach sich ziehen wurde.
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Antrag

Die Rechnungsprûfungskommission hat die Jahres- und Sonderrechnungen der Stadt Opfikon
fûr das Jahr 2024 in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 18. Mârz 2025 geprûft. Die
Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus.

lnvestitionen im Verwaltungsvermôgen

- Total Ausgaben

- Total Einnahmen

Nettoinvestitionen

lnvestitionen im Finanzvermôgen

- Total Ausgaben

- Total Einnahmen

Nettoverânderung (Zunahme)

Erfolgsrechnung

- Total Aufwand (ohne Abschreibungen)

- Tatsàchliche Forderungsverluste

- Abschreibungen allg. Finanzhaushalt VV

- Abschreibungen selbsttragende

lnstitutionen VV

- TotalAufwand

- Total Ertrag

Ertragsûberschuss allgemeiner Haushalt

CHF

746',396.74

11'530'958.60

35'608.75

CHF

23'361'880.80

376',798.75

22'985'082.05

890'669.40

0.00

890'669.40

242',927',2t6.74

t2'3L2',964.O9

255',240'L80.83

279'757'257.8t

24'5L7',076.98
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Bilanz

E rôff n u n gs b ilanz L.L.2024

Eigenkapital I.1,.2024

Bilanzsumme t.1..2024

Verânderung2O24

Finanzvermôgen

Verwaltungsvermôgen

Fremdkapital

Spezialfinanzierungen/Fonds

Ertragsû bersch uss

allgemeiner Haushalt

Aktiven CHF Passiven CHF

zweckfreies Eigen-

kapitalCHF

404'055'023.73 171'518'191.75

232'536'831.98 232'536'831.98

404',055'023.73

58'193'589.32

Lt'469',3r4.70

404'055'023.73

45',717',278.45

-57t'45r.47

24',5r7',076.98

232'536'831.98

24'5r7'076.98

Bilanzsumme 3L72.2024 473'7L7',927.75 473',7r7',927.75 257'053'908.96

Die Rechnungsprûlungskommission beantragt dem Gemeinderat mit Stimmenverhâlt-
nis von 5:0, die Jahres- und Sonderrechnungen der Stadt Oplikon flir das Jahr 2024 zu
genehmigen. Der Ertragsiiberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 24'517'076.98 wird
dem Bilanzûberschuss gutgeschrieben. Dadurch erhôht sich dieser auf
cHF 257'053'908.96.

Referent vor dem Gemeinderat: Bjôrn Blaser

Opfikon, 18. Juni 2025 Rechn u n gsprûf ungskommission

Der Prâsident: Ein Mitglied:

amtn

RPK: Rechnung2O24 18.06.2025 Seite 5
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PROTOKOLL DES STADTRATS OPFIKON

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR,

SEITE

18. Mârz 2025
2025-52
1von2

Jahres- und Sonderrechnungen2024 der Stadt Opfikon
Genehmigung; Antrag an den Gemeinderat 9.0.3

Die abgeschlossene Jahresrechnung 2024 wird zur Genehmigung vorgelegt

lnvestitionen im Verwaltu ngsvermôgen
- TotalAusgaben
- Total Einnahmen

Nettoinvestitionen

lnvestitionen im Finanzvermôgen
- Total Ausgaben
- Total Einnahmen

Nettoverânderu ng (Zunahme)

Erfolgsrechnung
- Total Aufiruand (ohne Abschreibungen)
- Tatsâchliche Forderungsverluste
- Abschreibungen allg. Finanzhaushalt W
- Abschreibungen selbsttragende

lnstitutionen W
- Total Aufwand
- Total Ertrag

Ertragsûberschuss allgemeiner Haushalt

35'608.75

CHF

746'.396.74
1 1'530'958.60

CHF

23',361'880.80
376'798.75

22'985'082.05

890'669.40
0.00

890'669.40

12',312'964.09

242'927',216.74

255'240'180.83
279',757',257.81

24'517'076.98

Bilanz
Erôffnungsbilanz 1 .1 .2024
Eigenkapital 1.1 .2024
Bilanzsumme 1.1.2024

Verânderung 2024
Finanzvermôgen
Venrualtungsvermôgen
Fremdkapital
Spezialfi nanzieru ngen/Fonds
ErtragsUberschuss
allgemeiner Haushalt

Aktiven CHF Passiven CHF
zweckfreies Ei-
genkapital CHF

404'055'023.73 171'518'191.75
232',536'831.98 232'536'831.98

404'055'023.73

5g'193'589.32
11',469'314.70

404'055'023.73

45',717',278.45
-571',451.41

24',517',076.98

232'536'831.98

24'517'076.98

Bilanzsumme 31 .12.2024 473'717',927.75 473'717',927.75 257'053'908.96
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Auf Antrag des Vorstands Finanzen und Liegenschaften fasst der Stadtrat, ge-
stUtzt auf $ 128 Gemeindegesetz (GG) und Art. 19 lit. k Gemeindeordnung der
Stadt Opfikon, folgenden

BESCHLUSS:

1. Die Jahres- und Sonderrechnungen der Stadt Opfikon fûr das Jahr 2024
werden gemâss Enruâgungen genehmigt. Der ErtragsUberschuss der Er-
folgsrechnung von CHF 24'517'076.98 wird dem BilanzUberschuss gutge-
schrieben. Dadurch erhôht sich dieser auf CHF 257'053'908.96.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt:

2.1. Die Jahres- und Sonderrechnungen der Stadt Opfikon fûr das Jahr
2024 werden genehmigt.

3. Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung am 27. Màrz 2025 ver-
schickt.

4. Dieser Beschluss ist ôffentlich, sobald eine Medienmitteilung verschickt
wurde.

5. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
. gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen BegrUndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

6. Mitteilung an

- Gemeinderat
- Abteilungsleitende
- Finanzen und Liegenschaften (3 originale Stadtratsbeschlûsse)

NAMENS DES STADTRATS
Prâsident: Stadtschreiber:

eilil
Romah Schm idG

VERSANDT:
20.03.2025





















PROTOKOLL DES STADTRATS OPFIKON

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

SEITE

18. Mârz 2025
2025-51
1von2

Geschâftsbericht 2024 der Stadt Opfikon
Genehmigung; Antrag an den Gemeinderat 0.10.4
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Ausgangslage

Die Stadtkanzlei legt den Geschâftsbericht 2024 der Stadt Opfikon vor

Erwâgungen

Der Geschâftsbericht2024 wurde mit den Abteilungen erstellt und gliedert sich
in drei Teile:

- Textteil: Bericht ûber die Verwaltungstâtigkeit;
- Zahlenteil "Opfikon in Zahlen": statistischer Anhang;
- Zusammenstellung aller Medienmitteilungen.

Ergânzend wurde wie in den Vorjahren eine Kurzfassung erstellt. Diese prâsen-
tiert die wichtigsten Fakten in ansprechender Form (beidseitig farbig bedrucktes
Faltblatt, bestehend aus drei A4-Blâttern). Bis auf die Kurzfassung werden alle
Bestandteile ausschliesslich digital publiziert und zur Verfûgung gestellt.

Auf Antrag des Stadtprâsidenten fasst der Stadtrat, gestûtzt auf $ 134 Gemein-
degesetz (GG) und Art. 19 lit. I Gemeindeordnung der Stadt Opfikon, folgenden

BESCHLUSS

1. Der Geschâftsbericht fûr das Jahr 2024 wird genehmigt.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt:

2.1. Der Geschâftsbericht der Stadt Opfikon ftir das Jahr 2024 wird geneh-
migt.

3. Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung am 27. Màrz 2025 ver-
schickt.

4. Dieser Beschluss ist ôffentlich, sobald eine Medienmitteilung verschickt
wurde.
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Prâsident:

iJil"-

5. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Blilach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit, c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

6. Mitteilung an:

- Gemeinderat
- Abteilungsleitende

NAMENS DES STADTRATS
Stadtschreiber:

mid Gu bung

VERSANDT:
20.03.2025
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